
Auszug aus der aktuellen SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

des Landes Berlin vom 23.06.2020 

§ 1 Grundsätzliche Pflichten 

(1) Jede Person ist angehalten, die physisch sozialen Kontakte zu anderen 

Menschen möglichst gering zu halten. 

(2) Bei Kontakten zu anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 

Metern einzuhalten. 

§ 2 Schutz- und Hygienekonzept 

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungen in …… Vereinen, Sportstätten 

….. haben entsprechend der spezifischen Anforderungen des jeweiligen 

Angebots ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und auf 

Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und Hygienekonzepts sind die 

einschlägigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Infektionsschutz 

in ihrer jeweiligen Fassung und die Vorgaben der jeweiligen 

Arbeitsschutzbehörden zu berücksichtigen. Wesentliche Ziele der zu 

veranlassenden Schutzmaßnahmen sind die Reduzierung von Kontakten, die 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der maximal für die 

jeweilige Fläche zugelassenen Personenzahl, die Steuerung des Zutritts und 

die Vermeidung von Warteschlangen sowie die ausreichende Belüftung im 

geschlossenen Raum. Aushänge zu den Abstands- und Hygieneregeln sind 

gut sichtbar anzubringen. 

§ 3 Anwesenheitsdokumentation 

(1) Über § 2 hinaus haben die Verantwortlichen für den Sportbetrieb in 

gedeckten Sportanlagen …….eine Anwesenheitsdokumentation zu führen, 

soweit geschlossene Räume betroffen sind. 

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf ausschließlich zur 

infektionsschutzrechtlichen Kontaktnachverfolgung genutzt werden und muss 

die folgenden Angaben enthalten: 

o Vor- und Familienname, 

o Telefonnummer, 

o vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse, 

o Anwesenheitszeit 

Die Anwesenheitsdokumentation nach Satz 1 ist für die Dauer von vier 

Wochen nach Ende der Veranstaltung oder Inanspruchnahme einer 

Dienstleistung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte aufzubewahren oder 

zu speichern und der zuständigen Behörde auf Verlangen auszuhändigen, 

wenn festgestellt wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung, des 

Besuchs oder der Inanspruchnahme der Dienstleistung krank, 

krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin oder 

Ausscheider im Sinne des Infektionsschutzgesetzes war. Nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder zu 

vernichten. 

 

 



 

 

§ 4 Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in geschlossenen Räumen zu tragen…… 

in gedeckten Sportanlagen …… außer während der Sportausübung. 

§ 5 Weitere Hygiene- und Schutzregeln für besondere Bereiche 

7) Sport darf …… nur kontaktfrei und unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen nach § 1 Absatz 2 erfolgen. In den nutzungsbezogenen 

Schutz- und Hygienekonzepten ist für geschlossene Räume die pro Person 

erforderliche Mindestfläche in Quadratmetern festzulegen. Der 

Wettkampfbetrieb in kontaktfreien Sportarten ist zulässig, soweit er im 

Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen 

Sportfachverbandes stattfindet, welches vorab von der für Sport zuständigen 

Senatsverwaltung genehmigt wurde. 

(8) Für Kaderathletinnen und -athleten, Bundesligateams und 

Profisportlerinnen und Profisportler können von der für Sport zuständigen 

Senatsverwaltung durch schriftliche Genehmigung Ausnahmen von den 

Beschränkungen des Absatzes 7 Satz 1 zugelassen werden, soweit dies für 

die Sportausübung zwingend erforderlich ist. 

 

Die vollständige SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 ist auf 

der Website des Landes Berlin 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ 

veröffentlicht. 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

